
Ordentliche  
Hauptversammlung 
Geschäftsjahr  
2018/19
am 5. März 2020 in Zwingenberg (Bergstraße)



Einladung  
zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre zur  
ordentlichen Hauptversammlung ein, die 

am Donnerstag, dem 5. März 2020, 
um 10:30 Uhr 

in der Melibokushalle, 
Melibokusstraße 10, 

64673 Zwingenberg (Bergstraße), 

stattfinden wird.
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A. 
Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebil-
ligten Konzernabschlusses der B.R.A.I.N. Biotechnology Rese-
arch and Information Network AG zum 30. September 2019, des 
Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäfts-
jahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 mit den 
erläuternden Berichten zu den Angaben gemäß § 289a Absatz 
(1) und § 315a Absatz (1) des Handelsgesetzbuchs sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 
2018 bis zum 30. September 2019

Die vorgenannten Unterlagen können auf der Website der Gesell-
schaft unter www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversamm-
lungen eingesehen und abgerufen werden. Sie werden auch wäh-
rend der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden. 
Die Unterlagen dienen der Unterrichtung der Hauptversammlung 
über das vergangene Geschäftsjahr sowie über die Lage der Gesell-
schaft und des Konzerns. Eine Beschlussfassung zu diesem Tages-
ordnungspunkt ist gemäß den gesetzlichen Vorschriften nicht erfor-
derlich, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss gebilligt hat und 
dieser somit bereits festgestellt ist. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das 
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Vorstands im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. Septem-
ber 2019 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. Sep-
tember 2019 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
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4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprü-
fers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. Sep-
tember 2020 

Der Aufsichtsrat schlägt gemäß der Empfehlung seines Prüfungs-
ausschusses vor, die 

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Mannheim, 

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 zu wählen.

Für die genannten Prüfungsleistungen hat der Prüfungsausschuss 
gemäß Artikel 16 Absatz (2) der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. April 2014 über spe-
zifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/909/EG der Kommission dem Aufsichtsrat empfohlen, das 
Prüfungsmandat der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Mannheim, zu erneuern. Der Prüfungsausschuss hat er-
klärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme 
durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschrän-
kende Klausel im Sinne von Artikel 16 Absatz (6) der vorgenannten 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vom 16. April 2014 auferlegt wurde.

5. Wahl zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Georg Kellinghusen 
endet mit der Beendigung der Hauptversammlung am 5. März 2020. 
Von der Hauptversammlung ist folglich ein Aufsichtsratsmitglied zu 
wählen. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 96 Absatz (1) 
AktG aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen und 
besteht gemäß § 95 AktG, § 9 Absatz (1) der Satzung aus sechs Mit-
gliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die 
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt gemäß der Empfehlung seines Nominie-
rungsausschusses vor, 
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Herrn Dr. Georg Kellinghusen,  
München, Berater

mit Wirkung ab der Beendigung der Hauptversammlung am 5. März 
2020 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Ent-
lastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 
bis zum 30. September 2022 beschließt, zum Mitglied des Aufsichts-
rats der Gesellschaft zu wählen. Die Wahl von Herrn Dr. Georg Kel-
linghusen soll auf dessen Wunsch aus Altersgründen und aufgrund 
seiner bereits mehrjährigen Mitgliedschaft in Leitungsgremien der 
Gesellschaft für die genannte kürzere als nach § 9 Absatz (2) der 
Satzung mögliche Amtszeit erfolgen. Es ist vorgesehen, dass Herr Dr. 
Kellinghusen im Falle seiner Wahl dem Aufsichtsrat erneut als Kan-
didat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen wird.

Der vorgenannte Wahlvorschlag berücksichtigt die vom Aufsichtsrat 
für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und strebt die Aus-
füllung des für das Gesamtgremium erarbeiteten Kompetenzprofils 
an. Die Ziele und das Kompetenzprofil sind im Corporate-Governan-
ce-Bericht zum Geschäftsjahr 2018/19 veröffentlicht, der im Ge-
schäftsbericht 2018/19 enthalten und Bestandteil der zu Tagesord-
nungspunkt 1 vorgelegten Unterlagen ist.

Herr Dr. Kellinghusen gehört dem derzeit amtierenden Aufsichtsrat 
der Gesellschaft an. Er verfügt in hohem Maße über die für die Aus-
übung des Aufsichtsratsmandats notwendige Erfahrung und Exper-
tise sowie über die erforderlichen Branchen-, Fach- und Unterneh-
menskenntnisse. Er ist sowohl mit dem Geschäftsbereich, in dem die 
Gesellschaft tätig ist, als auch mit dem Kapitalmarktumfeld vertraut. 
Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass der Kandidat den zu er-
wartenden Zeitaufwand auch weiterhin aufbringen kann. 

Ergänzende Angaben und Informationen zum vorgeschlagenen Kan-
didaten, insbesondere die Angaben gemäß § 125 Absatz (1) Satz 5 
AktG, ein Lebenslauf des Kandidaten sowie weitere Angaben im 
Hinblick auf Empfehlungen des Deutschen Corporate-Governance 
Kodex sind in Abschnitt C Ziffer 6 dieser Einladung abgedruckt und 
auch auf der Website der Gesellschaft unter 
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www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen

einzusehen.

6. Beschlussfassung über die Aufhebung einer bestehenden 
und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Begebung von 
Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen mit der 
Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts, über die Auf-
hebung des Bedingten Kapitals 2015 / I und die Schaffung eines 
neuen Bedingten Kapitals 2020 / I sowie über die hierfür erfor-
derliche Satzungsänderung

Die Laufzeit der von der Hauptversammlung am 8. Juli 2015 unter 
Tagesordnungspunkt 3 beschlossenen Ermächtigung des Vorstands 
zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen endet 
am 7. Juli 2020. Die Ermächtigung wurde bislang nicht ausgenutzt 
und soll auch in der verbleibenden kurzen Zeitspanne bis zum Ende 
ihrer Laufzeit nicht mehr ausgenutzt werden. Bezugsrechte auf Akti-
en der Gesellschaft infolge einer Ausnutzung der vorgenannten Er-
mächtigung, die durch das von der Hauptversammlung ebenfalls am 
8. Juli 2015 beschlossene Bedingte Kapital 2015 / I abzusichern wä-
ren, sind somit nicht entstanden und werden auch nicht mehr entste-
hen. Sowohl die noch bis zum 7. Juli 2020 wirksame Ermächtigung 
zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen als 
auch das Bedingte Kapital 2015 / I werden daher nicht mehr benötigt 
und sollen aufgehoben werden. 

Um der Gesellschaft auch in den nächsten Jahren die Möglichkeit zu 
eröffnen, ihren Finanzbedarf durch eine Begebung von Wandel- und / 
oder Optionsschuldverschreibungen schnell und flexibel decken zu 
können, soll der Vorstand hierzu erneut und in ausreichendem Um-
fang ermächtigt werden. Zur Absicherung der Wandel- und Options-
rechte bzw. von Wandlungspflichten aus den Schuldverschreibun-
gen, die aufgrund der vorgeschlagenen neuen Ermächtigung 
begeben werden können, soll zugleich ein neues Bedingtes Kapital 
2020 / I beschlossen werden.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Be-
schluss zu fassen:
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a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von 
Wandel- und Optionsschuldverschreibungen

 Die von der Hauptversammlung am 8. Juli 2015 unter Tages-
ordnungspunkt 3 beschlossene Ermächtigung des Vorstands 
zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und Options-
schuldverschreibungen wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt 
der Eintragung des nachfolgend in lit. d) dieses Beschlussvor-
schlags geregelten neuen Bedingten Kapitals 2020 / I und der 
entsprechenden Satzungsänderung im Handelsregister der 
Gesellschaft aufgehoben.

b) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und / oder Options-
schuldverschreibungen

 Mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des nachfol-
gend in lit. d) dieses Beschlussvorschlags geregelten neuen 
Bedingten Kapitals 2020 / I und der entsprechenden Sat-
zungsänderung im Handelsregister der Gesellschaft wird der 
Vorstand ermächtigt, im Zeitraum bis zum 4. März 2025 ein-
malig oder mehrmals, auch gleichzeitig in verschiedenen 
Tranchen, nachrangige oder nicht nachrangige auf den Inha-
ber oder auf den Namen lautende, mit Wandlungs- und / 
oder Optionsrechten und / oder Wandlungspflichten ausge-
stattete Schuldverschreibungen oder eine Kombination die-
ser Instrumente (unter Einbeziehung aller in diesem Be-
schluss vorgesehenen Gestaltungsmöglichkeiten im 
Folgenden die „Schuldverschreibungen“ genannt) – jeweils 
mit oder ohne Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbetrag 
von bis zu 200.000.000,00 Euro gegen Geld- und / oder 
Sachleistung zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern 
von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte bzw. den 
Inhabern oder Gläubigern von Wandelschuldverschreibun-
gen Wandlungsrechte oder Wandlungspflichten für auf den 
Namen lautende Stückaktien der B.R.A.I.N. Biotechnology 
Research and Information Network AG (im Folgenden die 
„Gesellschaft“ genannt) mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals in Höhe von insgesamt bis zu 7.222.313,00 
Euro nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegen-
den Bedingungen dieser Schuldverschreibungen bezie-
hungsweise der Optionsscheine (im Folgenden einheitlich 
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die „Anleihebedingungen“ genannt) zu gewähren bzw. aufzu-
erlegen.

 Für die Begebung der Schuldverschreibungen gelten die 
folgenden Festsetzungen:

(1) Allgemeine Festsetzungen

 Die Ermächtigung erstreckt sich auf alle Schuldverschreibun-
gen, die den in § 221 AktG geregelten rechtlichen Anforde-
rungen unterfallen. Die Schuldverschreibungen können zu 
Finanzierungszwecken (Aufnahme von Fremd- und / oder 
Eigenkapital) begeben werden, aber auch zu anderen Zwe-
cken, etwa zur Optimierung der Kapitalstruktur der Gesell-
schaft. 

 Die Schuldverschreibungen können in Euro oder in anderen 
gesetzlichen Währungen von OECD-Ländern begeben wer-
den, wobei im Falle einer Begebung in einer Fremdwährung 
im Hinblick auf die Einhaltung der in dieser Ermächtigung 
festgelegten Gesamtnennbetragsgrenze jeweils der Nennbe-
trag der Schuldverschreibungen am Tag der Entscheidung 
über ihre Begebung in Euro umzurechnen ist.

 Die Schuldverschreibungen können durch die Gesellschaft 
oder durch Konzernunternehmen, die unter der Leitung der 
Gesellschaft stehen (im Folgenden „Konzernunternehmen“ 
genannt), ausgegeben werden. Für den Fall einer Ausgabe 
der Schuldverschreibungen durch Konzernunternehmen 
wird der Vorstand ermächtigt, mit der Zustimmung des Auf-
sichtsrats die Garantie für die Schuldverschreibungen zu 
übernehmen und den Inhabern Wandlungs- oder Options-
rechte bzw. Wandlungspflichten für auf den Namen lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren bzw. aufzuerlegen.

(2) Wandel- und Optionsschuldverschreibungen

 Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschrei-
bungen eingeteilt. 

 Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 
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werden jeder Teilschuldverschreibung ein Optionsschein 
oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber 
nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen zum Bezug 
von auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft 
berechtigen. Die Anleihebedingungen können vorsehen, 
dass der Optionspreis auch durch die Übertragung von Teil-
schuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzah-
lung erfüllt werden kann. Die Laufzeit des Optionsrechts darf 
die Laufzeit der Optionsschuldverschreibung nicht über-
schreiten. Insoweit sich Aktienbruchteile ergeben, können die 
Anleihebedingungen vorsehen, dass diese Bruchteile nach 
Maßgabe der Anleihebedingungen zum Bezug ganzer Aktien 
aufaddiert werden können, und zwar gegebenenfalls auch 
gegen bare Zuzahlung.

 Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen er-
halten bei auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen 
deren Inhaber, ansonsten die Gläubiger der Teilschuldver-
schreibungen das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen ge-
mäß den Anleihebedingungen in auf den Namen lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln. Das Wandlungsver-
hältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des 
unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teil-
schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 
für eine auf den Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft 
und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden. 
Des Weiteren können eine in bar zu leistende Zuzahlung und 
die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungs-
fähige Spitzen festgelegt werden. Die Anleihebedingungen 
können ein variables Wandlungsverhältnis und eine Bestim-
mung des Wandlungspreises innerhalb einer definierten 
Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Börsen-
kurses der Stückaktie der Gesellschaft während der Laufzeit 
der Anleihe vorsehen. Der anteilige Betrag am Grundkapital 
der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbe-
trag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.

 Die Bestimmungen der §§ 9 Absatz (1) und 199 AktG bleiben 
unberührt.
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(3) Wandlungspflicht

 Die Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen können 
auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu 
einem früheren Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt des Eintritts 
eines bestimmten Ereignisses vorsehen. Der anteilige Betrag 
am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien 
darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht über-
steigen. Der Gesellschaft kann in den Anleihebedingungen 
das Recht eingeräumt werden, eine etwaige Differenz zwi-
schen dem Nennbetrag oder einem niedrigeren Ausgabebe-
trag der Wandelschuldverschreibung und dem Produkt aus 
Wandlungspreis und Umtauschverhältnis ganz oder teilweise 
in bar auszugleichen. Die Bestimmungen der §§ 9 Absatz (1) 
und 199 AktG bleiben unberührt.

(4) Ersetzungsbefugnis

 Die Anleihebedingungen können der Gesellschaft das Recht 
einräumen, im Falle der Wandlung oder im Falle der Options-
ausübung anstelle der Gewährung neuer Stückaktien einen 
Geldbetrag zu zahlen, der nach näherer Maßgabe der Anleihe-
bedingungen dem auf volle Cent aufgerundeten arithmeti-
schen Mittelwert der Schlussauktionspreise der Stückaktien 
gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA-Handelssys-
tem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während einer in den Anleihebe-
dingungen festzulegenden Frist entspricht.

 Die Anleihebedingungen können außerdem das Recht der 
Gesellschaft vorsehen, dass den Gläubigern der Schuldver-
schreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des 
fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt werden. 
Die Aktien werden in diesem Falle jeweils mit einem Wert 
angerechnet, der nach näherer Maßgabe der Anleihebedin-
gungen dem auf volle Cent aufgerundeten arithmetischen 
Mittelwert der Schlussauktionspreise der Stückaktien glei-
cher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse während einer in den Anleihebedin-
gungen festzulegenden Frist entspricht.
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 Des Weiteren können die Anleihebedingungen vorsehen, 
dass die Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft 
anstatt in neue Aktien aus bedingtem oder genehmigtem 
Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder in 
Aktien einer börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt 
oder dass das Optionsrecht durch die Lieferung solcher Akti-
en erfüllt werden kann. 

 In den Anleihebedingungen kann auch eine Kombination 
dieser Erfüllungsformen vorgesehen werden.

(5) Wandlungs- bzw. Optionspreis

 Der jeweils festzusetzende Options- oder Wandlungspreis für 
eine Stückaktie der Gesellschaft muss mit Ausnahme der 
Fälle, in denen eine Ersetzungsbefugnis oder eine Wand-
lungspflicht vorgesehen ist, mindestens 80% des arithmeti-
schen Mittelwerts der Schlussauktionspreise der Stückaktien 
gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA-Handelssys-
tem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn (10) Handel-
stagen vor dem Tag der Beschlussfassung des Vorstands 
über die Ausgabe der Schuldverschreibung betragen oder für 
den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts mindestens 
80% des arithmetischen Mittelwerts der Schlussauktionsprei-
se der Stückaktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im 
XETRA-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfol-
gesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 
Bezugsfrist mit Ausnahme jener Tage der Bezugsfrist, die er-
forderlich sind, damit der Options- oder Wandlungspreis ge-
mäß § 186 Absatz (2) Satz (2) AktG bekannt gemacht werden 
kann, betragen. Die Bestimmungen der §§ 9 Absatz (1) und 
199 AktG bleiben unberührt.

 In den Fällen der Ersetzungsbefugnis oder der Wandlungs-
pflicht kann der Options- oder Wandlungspreis nach näherer 
Maßgabe der Anleihebedingungen entweder den oben ge-
nannten Mindestpreis betragen oder dem arithmetischen 
Mittelwert der Schlussauktionspreise der Stückaktien glei-
cher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
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furter Wertpapierbörse während der zehn (10) Handelstage 
vor dem Tag der Endfälligkeit oder dem anderen festgelegten 
Zeitpunkt entsprechen, auch wenn dieser Mittelwert unter-
halb des vorgenannten Mindestpreises liegt. Die Bestimmun-
gen der §§ 9 Absatz (1) und 199 AktG bleiben unberührt.

(6) Verwässerungsschutz

 Der Options- oder Wandlungspreis kann unbeschadet des § 
9 Absatz (1) AktG aufgrund einer Verwässerungsschutzklau-
sel nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen er-
mäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Options- 
oder Wandlungsfrist

(i) das Grundkapital durch eine Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln erhöht,

(ii) das Grundkapital erhöht oder eigene Aktien veräußert 
und hierbei ihren Aktionären ein ausschließliches Be-
zugsrecht einräumt,

oder

(iii) weitere Schuldverschreibungen mit Optionsrecht, Wand-
lungsrecht oder Wandlungspflicht begibt, gewährt oder 
garantiert, und hierbei ihren Aktionären ein ausschließli-
ches Bezugsrecht einräumt,

 und in den in (ii) und (iii) genannten Fällen den Inhabern 
schon bestehender Optionsrechte, Wandlungsrechte oder 
Wandlungspflichten hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt 
wird, wie es ihnen nach der Ausübung der Optionsrechte 
oder Wandlungsrechte oder nach der Erfüllung ihrer Wand-
lungspflichten zustehen würde. Die Ermäßigung des Op-
tions- oder Wandlungspreises kann auch durch eine Barzah-
lung bei der Ausübung des Optionsrechts oder 
Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung der Wandlungs-
pflicht bewirkt werden. Die Anleihebedingungen können au-
ßerdem für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer 
Maßnahmen oder Ereignisse, die zu einer wirtschaftlichen 
Verwässerung des Wertes der Optionsrechte, Wandlungs-
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rechte oder Wandlungspflichten führen, wie etwa infolge ei-
ner Dividendenzahlung oder Kontrollerlangung durch Dritte, 
eine Anpassung der Optionsrechte, Wandlungsrechte oder 
Wandlungspflichten vorsehen. Die Bestimmungen der §§ 9 
Absatz (1) und 199 AktG bleiben unberührt.

(7) Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss

 Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die 
Schuldverschreibungen zu. Soweit den Aktionären nicht der 
unmittelbare Bezug der Schuldverschreibungen ermöglicht 
wird, wird den Aktionären das gesetzliche Bezugsrecht in der 
Weise eingeräumt, dass die Schuldverschreibungen gemäß 
der Festlegung durch den Vorstand von einem Kreditinstitut 
oder von mehreren Kreditinstituten oder einem oder mehre-
ren gemäß § 53 Absatz (1) Satz (1) KWG oder gemäß § 53 b 
Absatz (1) Satz (1) oder Absatz (7) KWG tätigen Unterneh-
men mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
Werden Schuldverschreibungen von einem Konzernunter-
nehmen ausgegeben, hat die Gesellschaft die Gewährung 
des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesell-
schaft sicherzustellen.

 Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit der Zustimmung 
des Aufsichtsrates das Bezugsrecht auszuschließen, 

(i) soweit dies für Spitzenbeträge erforderlich ist, die sich 
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben;

(ii) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern 
von Optionsrechten, Wandlungsrechten oder Wand-
lungspflichten aus von der Gesellschaft oder Konzernun-
ternehmen ausgegebenen oder garantierten Schuldver-
schreibungen zum Ausgleich von Verwässerungen ein 
Bezugsrecht in jenem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach der Ausübung der Optionsrechte oder Wandlungs-
rechte oder bei der Erfüllung der Wandlungspflicht zuste-
hen würde;

(iii) sofern Schuldverschreibungen gegen Sachleistung, ins-
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besondere im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Un-
ternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprü-
chen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen ein-
schließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre 
Konzerngesellschaften begeben werden;

(iv) sofern Schuldverschreibungen gegen Geldleistung aus-
gegeben werden und der Vorstand nach pflichtgemäßer 
Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabe-
preis der Schuldverschreibung ihren nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoreti-
schen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt je-
doch nur für Schuldverschreibungen mit einem Options-
recht, einem Wandlungsrecht oder einer Wandlungs-
pflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals, der insgesamt 10% des Grundkapitals 
nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch, falls dieser Wert geringer ist, im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung ist der anteilige Betrag am Grundkapital an-
zurechnen, der auf Aktien entfällt oder auf den sich 
Wandlungs- und / oder Optionsrechte bzw. Wandlungs-
pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit 
der Erteilung dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ih-
rer Ausnutzung aufgrund einer bereits zum Zeitpunkt der 
Erteilung dieser Ermächtigung bestehenden anderweiti-
gen Ermächtigung des Vorstands zum Bezugsrechtsaus-
schluss in unmittelbarer oder sinngemäßer Anwendung 
der Bestimmungen des § 186 Absatz (3) Satz (4) AktG 
ausgegeben oder aus eigenen Aktien in entsprechender 
Anwendung der Bestimmungen des § 186 Absatz (3) 
Satz (4) AktG veräußert worden sind.

(8) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

 Der Vorstand wird ermächtigt, die Ausgabekonditionen sowie 
die weiteren Anleihebedingungen festzusetzen bzw. im Ein-
vernehmen mit dem jeweils ausgebenden Konzernunterneh-
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men festzulegen. Die Anleihebedingungen können dabei 
insbesondere auch die folgenden Regelungen enthalten: 

(i) die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 
der Schuldverschreibungen, insbesondere den Zinssatz, 
den Ausgabekurs, die (auch unbegrenzte oder unter-
schiedliche) Laufzeit der Schuldverschreibungen sowie 
deren Stückelung;

(ii) die Zahl und Ausgestaltung der je Anleihestück beizufü-
genden (auch unterschiedlich ausgestalteten) Options-
scheine sowie ob diese bei oder nach Begebung ab-
trennbar sind;

(iii) die Ausgestaltung der Anleihekomponente, die insbeson-
dere auch sogenannte Umtausch-, Pflichtumtausch- oder 
Hybridanleihen umfassen kann;

(iv) ob bei Optionsschuldverschreibungen die Zahlung des 
Optionspreises ganz oder teilweise durch Übertragung 
von Anleihestücken (Inzahlungnahme) erfolgen kann;

(v) wie im Fall von Pflichtwandlungen beziehungsweise der 
Erfüllung von Optionspflichten oder Andienungsrechten 
die Einzelheiten der Ausübung, der Erfüllung von Pflich-
ten oder Rechten, der Fristen und der Bestimmung von 
Wandlungs- bzw. Optionspreisen festzulegen sind;

(vi) ob der oder die Wandlungs- bzw. Optionspreise oder die 
Wandlungs-, Bezugs- oder Umtauschverhältnisse bei 
Begebung der Schuldverschreibungen oder während der 
Laufzeit der Schuldverschreibungen bzw. Optionsscheine 
zu ermitteln sind und wie diese Preise bzw. Verhältnisse 
jeweils festzulegen sind ( jeweils einschließlich etwaiger 
Minimal- und Maximalpreise und variabler Gestaltungen 
oder der Ermittlung anhand künftiger Börsenkurse);

(vii) weitere Bestimmungen zum Verwässerungsschutz.
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c) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015 / I

 Das von der Hauptversammlung am 8. Juli 2015 unter Tagesord-
nungspunkt 3 beschlossene Bedingte Kapital 2015 / I in Höhe 
von 5.090.328,00 Euro wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der 
Eintragung des nachfolgend in lit. d) dieses Beschlussvorschlags 
geregelten neuen Bedingten Kapitals 2020 / I und der entspre-
chenden Satzungsänderung im Handelsregister der Gesellschaft 
aufgehoben.

d) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020 / I

 Das Grundkapital wird um bis zu 7.222.313,00 Euro durch die 
Ausgabe von bis zu 7.222.313 neuer, auf den Namen lautender 
Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient 
ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. 
Gläubiger von Optionsschuldverschreibungen und Wandel-
schuldverschreibungen, die aufgrund der vorstehend zu lit. b) 
beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder einem 
Konzernunternehmen bis zum 4. März 2025 begeben werden. 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient nach Maßgabe der Anleihe-
bedingungen auch der Ausgabe von Aktien an Inhaber von Wan-
delschuldverschreibungen, die mit Wandlungspflichten ausge-
stattet sind. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen 
und/oder Optionsschuldverschreibungen von ihren Wandlungs-
rechten bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur 
Wandlung verpflichteten Inhaber der Wandelschuldverschrei-
bungen ihrer Pflicht zur Wandlung genügen, und soweit nicht 
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die 
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe des 
vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in den An-
leihebedingungen jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. 
Optionspreisen. Die neuen Aktien nehmen ab dem Beginn des 
Geschäftsjahres, in dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- 
bzw. Optionsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungs-
pflichten entstehen, am Gewinn teil (Bedingtes Kapital 2020 / I). 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit der Zustimmung des Auf-
sichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der be-
dingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
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e) Satzungsänderung

 § 5 Absatz (3) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „Das Grundkapital ist um bis zu 7.222.313,00 Euro durch die Ausga-
be von bis zu 7.222.313 neuer, auf den Namen lautender Stückakti-
en bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient aus-
schließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. 
Gläubiger von Optionsschuldverschreibungen und Wandelschul-
verschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstandes 
durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 5. März 2020 
von der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen bis zum 4. 
März 2025 begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung dient 
nach Maßgabe der Anleihebedingungen auch der Ausgabe von 
Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die mit 
Wandlungspflichten ausgestattet sind. Die bedingte Kapitalerhö-
hung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Wandel-
schuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen 
von ihren Wandlungsrechten bzw. Optionsrechten Gebrauch ma-
chen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der Wandel-
schuldverschreibungen ihrer Pflicht zur Wandlung genügen, und 
soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt 
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maß-
gabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in 
den Anleihebedingungen jeweils zu bestimmenden Wandlungs- 
bzw. Optionspreisen. Die neuen Aktien nehmen ab dem Beginn 
des Geschäftsjahres, in dem sie durch die Ausübung von Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten oder durch die Erfüllung von Wand-
lungspflichten entstehen, am Gewinn teil (Bedingtes Kapital 2020 
/ I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit der Zustimmung des Auf-
sichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der be-
dingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

 
 Aufgrund der hier vorgeschlagenen Ermächtigung zur Begebung 

von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen hat der 
Vorstand einen schriftlichen Bericht über die Gründe erstattet, 
weshalb er ermächtigt werden soll, in bestimmten Fällen das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Bericht ist in Ab-
schnitt B dieser Einladung abgedruckt und auch auf der Website 
der Gesellschaft unter 
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www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen

 einzusehen. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und 
kostenlos eine Abschrift des Berichts. Der Bericht wird auch in 
der Hauptversammlung ausliegen und dort einzusehen sein.
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B.

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Absatz (4) 
Satz 2, 186 Absatz (4) Satz 2 AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung 
über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Be-
zugsrecht der Aktionäre bei der Begebung von Wandel- und / 
oder Optionsschuldverschreibungen auszuschließen

Zu Tagesordnungspunkt 6 schlägt die Verwaltung eine neue Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Wandel- und / oder Optionsschuldverschrei-
bungen sowie die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals vor. Die 
von der Hauptversammlung am 8. Juli 2015 beschlossene und nur 
noch bis zum 7. Juli 2020 wirksame Ermächtigung zur Ausgabe von 
Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen (im Folgenden 
auch gemeinsam als „Schuldverschreibungen“ bezeichnet) sowie 
das Bedingte Kapital 2015 / I sollen aufgehoben und durch die vor-
geschlagene neue Ermächtigung und ein neues bedingtes Kapital 
ersetzt werden. Die neue Ermächtigung ermöglicht zugleich eine 
Anpassung des bedingten Kapitals an die seit dem Jahre 2015 erhöh-
te Grundkapitalziffer.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat stimmen darin überein, dass die 
Gesellschaft jederzeit in der Lage sein muss, auf den nationalen und 
internationalen Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und fle-
xibel zu handeln und etwaigen Finanzbedarf gegebenenfalls auch 
ohne den mit ordentlichen Kapitalerhöhungen einschließlich eines 
Bezugsrechtsverfahrens verbundenen Aufwand und Zeitverlust zu 
decken. Eine angemessene Kapitalausstattung und eine ausreichen-
de Finanzierung sind wesentliche Grundlagen für die Entwicklung 
des Unternehmens. Je nach Marktlage und mit Rücksicht auf die 
konkreten Finanzierungsbedürfnisse des Unternehmens können 
durch die Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen 
oder auch durch eine Kombination dieser Instrumente, gegebenen-
falls auch in Ergänzung mit anderen Finanzierungsinstrumenten wie 
einer Kapitalerhöhung, attraktive Finanzierungsmöglichkeiten ge-
nutzt werden. Auf diese Weise kann dem Unternehmen zinsgünstig 
Fremdkapital zugeführt und gegebenenfalls auch die Kapitalstruktur 
der Gesellschaft optimiert werden. Außerdem eröffnet die Ausgabe 
von Schuldverschreibungen eine Möglichkeit, neue Investoren ein-
schließlich sogenannter Ankerinvestoren zu gewinnen. Schuldver-
schreibungen bieten somit neben oder zusammen mit anderen übli-
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chen Formen der Eigen- oder Fremdkapitalaufnahme eine attraktive 
Finanzierungsalternative am Kapitalmarkt.

In der vorgeschlagenen Ermächtigung soll der Gesamtnennbetrag 
der Schuldverschreibungen auf 200.000.000,00 Euro und auf die Aus-
gabe bis zu 7.222.313 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien 
begrenzt werden. Die in den Beschlussvorschlag aufgenommenen 
Möglichkeiten zur Einräumung von Wandel- bzw. Optionsrechten, zur 
Begründung von Wandlungspflichten und zur weiteren Ausgestal-
tung des Finanzierungsinstruments geben der Gesellschaft die not-
wendige Flexibilität, Schuldverschreibungen selbst oder über Kon-
zernunternehmen, die unter der Leitung der Gesellschaft stehen, zu 
marktgerechten Kondition erfolgreich zu platzieren.

Grundsätzlich besteht gemäß den gesetzlichen Vorschriften ein Be-
zugsrecht der Aktionäre, wenn die Gesellschaft Schuldverschreibun-
gen ausgibt. Um die Abwicklung zu erleichtern, soll auch von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, die Schuldver-
schreibungen an Kreditinstitute oder vergleichbare Institute mit der 
Verpflichtung auszugeben, diese den Aktionären entsprechend dem 
jeweiligen Bezugsrecht zum Bezug anzubieten. 

Dem Vorstand der Gesellschaft soll jedoch in den in der Beschluss-
vorlage aufgeführten Fällen die Möglichkeit eingeräumt werden, mit 
der Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen, um im wohlverstande-
nen Interesse der Gesellschaft einerseits auf kurzfristige Finanzie-
rungserfordernisse reagieren und andererseits strategische Ent-
scheidungen zügig umsetzen zu können. Ein Bezugsrechtsausschluss 
soll gemäß der Beschlussvorlage erlaubt sein,

(i) soweit dies für Spitzenbeträge erforderlich ist, die sich 
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben;

(ii) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern 
von Optionsrechten, Wandlungsrechten oder Wand-
lungspflichten aus von der Gesellschaft oder Konzernun-
ternehmen ausgegebenen oder garantierten Schuldver-
schreibungen zum Ausgleich von Verwässerungen ein 
Bezugsrecht in jenem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach der Ausübung der Optionsrechte oder Wandlungs-
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rechte oder bei der Erfüllung der Wandlungspflicht zuste-
hen würde;

(iii) sofern Schuldverschreibungen gegen Sachleistung, ins-
besondere im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unter-
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprü-
chen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen ein-
schließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre 
Konzerngesellschaften begeben werden;

(iv) sofern Schuldverschreibungen gegen Geldleistung aus-
gegeben werden und der Vorstand nach pflichtgemäßer 
Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabe-
preis der Schuldverschreibung ihren nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoreti-
schen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt je-
doch nur für Schuldverschreibungen mit einem Options-
recht, einem Wandlungsrecht oder einer Wandlungs-
pflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals, der insgesamt 10% des Grundkapitals 
nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch, falls dieser Wert geringer ist, im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung ist der anteilige Betrag am Grundkapital an-
zurechnen, der auf Aktien entfällt oder auf den sich 
Wandlungs- und / oder Optionsrechte bzw. Wandlungs-
pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit 
der Erteilung dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ih-
rer Ausnutzung aufgrund einer bereits zum Zeitpunkt der 
Erteilung dieser Ermächtigung bestehenden anderweiti-
gen Ermächtigung des Vorstands zum Bezugsrechtsaus-
schluss in unmittelbarer oder sinngemäßer Anwendung 
der Bestimmungen des § 186 Absatz (3) Satz (4) AktG 
ausgegeben oder aus eigenen Aktien in entsprechender 
Anwendung der Bestimmungen des § 186 Absatz (3) 
Satz (4) AktG veräußert worden sind.
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Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss möchte der Vor-
stand für die vorgenannten Fälle wie folgt erläutern:

Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen 
werden können. Diese Ermächtigung soll ein technisch durchführba-
res Bezugsverhältnis ermöglichen. Der Ausschluss bei Spitzenbeträ-
gen ist sinnvoll und marktkonform, um ein praktisch handhabbares 
Bezugsverhältnis herstellen zu können. Zudem ist der mögliche Ver-
wässerungseffekt aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge in 
der Regel sehr gering. 

Der marktübliche Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inha-
ber beziehungsweise Gläubiger bereits ausgegebener Schuldver-
schreibungen kann vorteilhaft sein, damit der Wandlungs- bzw. Opti-
onspreis für die bereits ausgegebenen und regelmäßig mit einem 
Verwässerungsschutzmechanismus ausgestatteten Schuldverschrei-
bungen nicht ermäßigt zu werden braucht. Der hier vorgeschlagene 
Ausschluss des Bezugsrechts liegt damit im Interesse der Gesell-
schaft und ihrer Aktionäre.

Außerdem soll der Vorstand mit der Zustimmung des Aufsichtsrates 
das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen können, wenn die 
Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen begeben werden. 
Dies soll dem Vorstand insbesondere die Möglichkeit eröffnen, die 
Schuldverschreibungen auch als Akquisitionswährung einsetzen zu 
können, um in geeigneten Einzelfällen im Rahmen von Unterneh-
menszusammenschlüssen oder im Zuge eines (auch mittelbaren) 
Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteili-
gungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen 
auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forde-
rungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften er-
werben zu können. Die Gesellschaft steht im globalen Wettbewerb 
und muss stets darauf bedacht sein, ihre Wettbewerbsposition zu 
verbessern und ihre Ertragskraft zu stärken. Hierzu kann es sinnvoll 
sein, andere Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder attrak-
tive Sachwerte – beispielsweise Vermögensgegenstände, die mit 
einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehen – zu erwer-
ben. Bietet sich hierzu eine Gelegenheit, muss die Gesellschaft in 
der Lage sein, einen solchen Erwerb auch im Interesse ihrer Aktio-
näre schnell, flexibel und liquiditätsschonend realisieren zu können. 
Durch die vorgesehene Ermächtigung kann der Vorstand auf dem 
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nationalen oder internationalen Markt rasch und flexibel auf vorteil-
hafte Angebote oder Gelegenheiten reagieren und Möglichkeiten 
zur Unternehmenserweiterung gegen Begebung von Schuldver-
schreibungen im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
ausnutzen. Der Vorstand wird von dieser Ermächtigung jedoch nur 
Gebrauch machen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall 
im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
liegt. Konkrete Erwerbsvorhaben im dargestellten Sinne bestehen 
derzeit nicht.

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, mit der Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht insoweit auszuschließen, als sich 
die Ausgabe von Aktien aufgrund von Wandlungs- bzw. Optionsrech-
ten oder Wandlungspflichten auf bis zu 10% des Grundkapitals der 
Gesellschaft beschränkt. Auf diese Beschränkung ist eine anderwei-
tige Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage und eine Veräußerung 
von eigenen Aktien anzurechnen, soweit diese während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund einer bereits zum Zeitpunkt der Ertei-
lung dieser Ermächtigung bestehenden anderweitigen Ermächtigung 
des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss unter Ausschluss des 
Bezugsrechts entsprechend § 186 Absatz (3) Satz 4 AktG erfolgt. 
Durch diese Anrechnungen wird sichergestellt, dass keine Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben werden, wenn 
dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10% des Grund-
kapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittel-
barer Anwendung von § 186 Absatz (3) Satz 4 AktG ausgeschlossen 
wird. Der Ausschluss des Bezugsrechts gewährt der Gesellschaft in 
diesem Falle die erforderliche Flexibilität, um günstige Kapitalmarkt-
situationen kurzfristig ausnutzen zu können, und um durch eine 
marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei 
der Festlegung von Zinssatz und Ausgabepreis der Schuldverschrei-
bung sowie einen gegebenenfalls wesentlich höheren Mittelzufluss 
zu erzielen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass bei einer Be-
zugsrechtsemission von Schuldverschreibungen der Ausgabepreis in 
der Regel erst unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt werden 
kann, um Kursänderungsrisiken während der Bezugsfrist zu vermei-
den. Ferner wäre bei einer Emission von Schuldverschreibungen mit 
Bezugsrecht die erfolgreiche Platzierung wegen der Ungewissheit 
über die Ausnutzung der Bezugsrechte gefährdet oder doch jeden-
falls mit zusätzlichem Aufwand und wesentlich längeren Vorlauf- 
bzw. Vorbereitungszeiten verbunden. Da sich die Marktbedingungen 
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in diesem Zeitraum wie auch während einer Bezugsfrist ändern 
können, müsste ein nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag gewährt 
werden, um die Attraktivität der Konditionen und damit die Erfolgs-
chancen der jeweiligen Emission für den ganzen Angebotszeitraum 
sicherzustellen. Da der Vorstand den Ausgabepreis der Schuldver-
schreibungen nicht wesentlich unter ihrem nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten rechnerischen Marktwert 
festgelegen wird, werden die Aktionäre hinsichtlich einer Verwässe-
rung ihrer Beteiligung am Grundkapital angemessen und ausrei-
chend geschützt. Der Vorstand wird bei der Preisfestsetzung den 
Abschlag von diesem Marktwert unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Situation am Kapitalmarkt so gering wie möglich halten, so dass 
der rechnerische Wert eines Bezugsrechts auf die Schuldverschrei-
bungen auf nahe null sinkt. Den Aktionären kann demzufolge durch 
den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher 
Nachteil entstehen. Aktionäre, die ihren Anteil am Grundkapital der 
Gesellschaft aufrechterhalten möchten, können dies durch einen Zu-
kauf über den Markt zeitnah zur Festsetzung der Ausgabekonditio-
nen der Schuldverschreibungen zu annähernd gleichen Konditionen 
erreichen.

Unter Berücksichtigung aller erwähnten Umstände halten der Vor-
stand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft den Ausschluss des ge-
setzlichen Bezugsrechts der Aktionäre in den genannten Fällen aus 
den jeweils dargelegten Gründen für sachlich gerechtfertigt und ge-
genüber den Aktionären für angemessen. Vorstand und Aufsichtsrat 
haben außerdem davon abgesehen, in den Beschlussvorschlag eine 
generelle, an der Höhe des Grundkapitals orientierte prozentuale 
Begrenzung eines Bezugsrechtsausschlusses – etwa auf 20% des 
Grundkapitals – aufzunehmen. Eine solche Begrenzung würde in 
Anbetracht der vergleichsweise eher geringen Höhe des Grundkapi-
tals die Möglichkeiten der Gesellschaft, insbesondere andere Unter-
nehmen oder Unternehmensbeteiligungen gegen Sacheinlagen zu 
erwerben, von vornherein einengen. Hierdurch würden der Gesell-
schaft zugleich Chancen genommen, durch eine attraktive Akquisiti-
on die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu erweitern und den Wert 
des Unternehmens auch im Interesse der Aktionäre nachhaltig zu 
steigern. Daher soll dem Vorstand nicht durch eine zusätzliche, über 
die gesetzlichen Vorgaben hinausreichende und sehr weitgehende 
Einschränkung des Bezugsrechtsausschlusses die Möglichkeit ver-
wehrt werden, die Ermächtigung zur Begebung von Wandel- bzw. 
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Optionsschuldverschreibungen auch unter Ausschluss des Bezugs-
rechts im gesetzlich vorgesehenen Rahmen und gemäß den hier 
dargestellten Erwägungen auszunutzen. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfall sorgfältig 
prüfen, ob und in welchem Umfang sie von der Ermächtigung zur Aus-
gabe von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen werden. Eine Aus-
nutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach 
Einschätzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates im wohlverstan-
denen Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. 

Der Vorstand wird die jeweils nächste ordentliche Hauptversamm-
lung über eine Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigungen zum 
Bezugsrechtsausschluss unterrichten.
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C. 
Weitere Angaben zur Einberufung

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienre-
gister eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung 
angemeldet haben. Die Anmeldung muss gemäß § 18 Absatz (2) der 
Satzung in Textform in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sein und der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptver-
sammlung, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des 
Zugangs nicht mitzurechnen sind, also spätestens am 

Donnerstag, dem 27. Februar 2020, bis 24:00 Uhr

zugehen, und zwar an der nachfolgend genannten Adresse:

B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG
c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48
81241 München

Telefax: +49 (89) 889 690 633
E-Mail: BRAIN@better-orange.de

oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Aktionär-
sportals auf der Website der Gesellschaft unter 

 

www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen

Aktionäre, die die Möglichkeit der Anmeldung über das Aktionärspor-
tal nutzen möchten, benötigen persönliche Zugangsdaten. Diese 
Zugangsdaten können den Unterlagen entnommen werden, die den 
Aktionären zusammen mit der Einladung auf dem Postweg übermit-
telt werden. Aktionären, die sich für den elektronischen Versand re-
gistriert haben, werden die Zugangsdaten per E-Mail übersandt. Ak-
tionäre, die die Anmeldung über das Internet vornehmen möchten, 
benötigen hierfür ihre Aktionärsnummer und das zugehörige Zu-
gangspasswort. Diejenigen Aktionäre, die im Aktionärsportal bereits 
ein selbst gewähltes Zugangspasswort hinterlegt haben, müssen ihr 
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selbst gewähltes Zugangspasswort verwenden. Alle übrigen Aktionä-
re, die im Aktienregister verzeichnet sind, erhalten ihre Aktionärs-
nummer und ein zugehöriges Zugangspasswort mit dem Einladungs-
schreiben zur Hauptversammlung zugesandt. Der Anmeldebogen 
kann auch auf der Website der Gesellschaft unter www.brain-biotech.
com/de/investoren/hauptversammlungen abgerufen und zudem 
unter der oben genannten Anmeldeadresse postalisch, per Telefax 
oder per E-Mail angefordert werden.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt gemäß § 67 Absatz (2) Satz 1 AktG 
nur derjenige als Aktionär, wer als solcher im Aktienregister eingetra-
gen ist. Daher ist für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der ei-
nem Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden 
Stimmrechte der Stand des Aktienregisters am Tag der Hauptver-
sammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie, dass gemäß § 18 Absatz 
(4) der Satzung im Zeitraum vom Ablauf des letzten Anmeldetages 
(Donnerstag, der 27. Februar 2020; sogenannter Technical Record 
Date) bis zum Ende der Hauptversammlung keine Umschreibungen 
im Aktienregister vorgenommen werden (sogenannter Umschrei-
bungsstopp). Der Stand des Aktienregisters am Tag der Hauptver-
sammlung entspricht deshalb dessen Stand am Donnerstag, dem 27. 
Februar 2020, um 24:00 Uhr.

Aktionäre können trotz des Umschreibungsstopps über ihre Aktien 
verfügen. Jedoch können Erwerber von Aktien, deren Umschrei-
bungsanträge erst nach dem 27. Februar 2020 bei der Gesellschaft 
eingehen, Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien nur 
dann ausüben, wenn sie sich hierzu von dem noch im Aktienregister 
eingetragenen und zur Hauptversammlung ordnungsgemäß ange-
meldeten Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung er-
mächtigen lassen. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, 
die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher ge-
beten, Umschreibungsanträge so schnell wie möglich zu stellen.

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen 
wollen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut, eine Aktio-
närsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. 
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Auch in diesem Fall sind die Eintragung im Aktienregister und eine 
rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung nach den vorste-
henden Bestimmungen erforderlich. 

Die Erteilung von Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine 
Aktionärsvereinigung, noch sonstige von § 135 AktG erfasste Inter-
mediäre oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Perso-
nen erteilt werden, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächti-
gung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform als der 
gesetzlich für börsennotierte Gesellschaften vorgeschriebenen Form. 
Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Be-
vollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nach-
weis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht 
kann gegenüber der Gesellschaft dadurch geführt werden, dass der 
Bevollmächtigte die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an 
der Einlasskontrolle vorweist oder der Gesellschaft der Nachweis 
übersandt wird. Die Vorschriften des § 135 AktG bleiben unberührt.

Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesell-
schaft, des Widerrufs einer bereits erteilten Vollmacht und die Über-
mittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post, per Telefax 
oder per E-Mail bietet die Gesellschaft folgende Adresse an:

B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG
c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48
81241 München

Telefax: +49 (89) 889 690 633
E-Mail: BRAIN@better-orange.de

Desgleichen steht hierfür das passwortgeschützte Aktionärsportal 
auf der Website der Gesellschaft unter www.brain-biotech.com/de/
investoren/hauptversammlungen zur Verfügung. Erfolgt die Erteilung 
der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, erübrigt 
sich ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden 
kann, wird den Aktionären, die die Einladung auf dem Postweg erhal-
ten, mit dieser übersandt. Das Formular ist auch auf der Eintrittskarte 
abgedruckt und kann außerdem auf der Website der Gesellschaft un-
ter www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen ab-
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gerufen werden. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so 
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigun-
gen, sonstige von § 135 AktG erfasste Intermediäre und anderen in § 
135 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen sowie für den 
Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können 
Besonderheiten gelten. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem 
solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder 
Institution über Form und Verfahren der Vollmachterteilung abzu-
stimmen. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen sowie sonstige von 
§ 135 AktG erfasste Intermediäre und nach § 135 AktG gleichgestell-
te Personen können das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehö-
ren, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, 
nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit 
der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die 
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Voll-
macht erteilen möchten, müssen im Aktienregister eingetragen sein 
und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden. Die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht 
im Fall ihrer Bevollmächtigung ausschließlich weisungsgebunden 
aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung 
befugt. Ein Formular zur Vollmacht- und Weisungserteilung an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird den Akti-
onären, die die Einladung auf dem Postweg erhalten, mit dieser über-
sandt. Das Formular ist auch auf der Eintrittskarte abgedruckt und 
kann außerdem auf der Website der Gesellschaft unter 

www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen

abgerufen oder in elektronischer Form über das passwortgeschützte 
Aktionärsportal ausgefüllt und übermittelt werden. Vollmachten und 
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
müssen der Gesellschaft in Textform übermittelt werden, soweit die 
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Übermittlung nicht über das passwortgeschützte Aktionärsportal erfolgt.
Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, 
werden aus organisatorischen Gründen gebeten, die Vollmachten 
nebst Weisungen unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung nach 
den vorgenannten Bestimmungen spätestens bis Mittwoch, den 4. 
März 2020, 18 Uhr (Eingang), postalisch, per Telefax oder per 
E-Mail an folgende Adresse

B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG
c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48
81241 München

Telefax: +49 (89) 889 690 633
E-Mail: BRAIN@better-orange.de

oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Aktionärs-
portals auf der Webseite der Gesellschaft unter 

www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen

zu übermitteln.

Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter schließt eine persönliche Teilnahme an der Hauptver-
sammlung nicht aus. Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevoll-
mächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
selbst oder durch einen anderen Bevollmächtigten teilnehmen und 
seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die persönliche Teilnahme be-
ziehungsweise Teilnahme durch einen Bevollmächtigten als Widerruf 
der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter. Die für die Bevollmächtigung zur Verfügung gestellten Formula-
re sehen entsprechende Erklärungen vor. Darüber hinaus bieten wir 
Aktionären, die nach den vorstehenden Bestimmungen im Aktienre-
gister eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung 
angemeldet haben sowie zur Hauptversammlung erschienen sind, an, 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der 
Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der Aus-
übung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 
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Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
zur Stimmrechtsvertretung werden den Aktionären zusammen mit 
der Einladung zugesandt. Entsprechende Informationen sind auch 
auf der Website der Gesellschaft unter 

www.brain-biotech.com/investor-relations/hauptversammlungen

einsehbar.

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Den Aktionären ist gemäß § 19 Absatz (3) der Satzung die Möglich-
keit eröffnet, in der nachfolgend beschriebenen Weise ihre Stimmen 
im Wege der Briefwahl abzugeben, ohne an der Hauptversammlung 
teilzunehmen. Auch in diesem Fall sind die Eintragung im Aktienre-
gister und eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung erforderlich. Briefwahlstimmen, die keiner 
ordnungsgemäßen Anmeldung zugeordnet werden können, sind 
gegenstandslos. Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Stimmen 
im Wege der Briefwahl auf die Abstimmung über die in der Einberu-
fung bekanntgemachten Beschlussvorschläge des Vorstands und/
oder des Aufsichtsrats sowie auf etwaige Beschlussvorschläge von 
Aktionären, die im Zuge einer etwaigen Ergänzung der Tagesord-
nung gemäß § 122 Absatz (2) AktG bekannt gemacht wurden, be-
schränkt sind.

Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunikation und muss unbeschadet der 
rechtzeitigen Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen 
spätestens bis Mittwoch, den 4. März 2020, 18 Uhr (Eingang), bei 
der Gesellschaft eingegangen sein. Aktionäre, die ihre Stimme durch 
Briefwahl abgeben wollen, werden gebeten, für die Briefwahl entwe-
der das ihnen mit der Einladung auf dem Postweg übersandte For-
mular, das Formular auf der Eintrittskarte oder das auf der Website 
der Gesellschaft unter 

www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen

abrufbare Formular zu verwenden und vollständig ausgefüllt per Post 
oder per E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln:
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B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG
c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48
81241 München

Telefax: +49 (89) 889 690 633
E-Mail: BRAIN@better-orange.de

oder ihre Briefwahlstimme elektronisch unter Nutzung des passwort-
geschützten Aktionärsportals auf der Website der Gesellschaft unter 

www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen

abzugeben. In allen Fällen gilt die vorgenannte Eingangsfrist. Die 
Änderung oder der Widerruf bereits erteilter Briefwahlstimmen ist bis 
zu dem vorgenannten Zeitpunkt auf gleichem Wege möglich. Weitere 
Einzelheiten zur Briefwahl ergeben sich aus dem mit der Einladung 
auf dem Postweg übersandten Formular. Die Informationen sind 
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.brain-biotech.
com/de/investoren/hauptversammlungen abrufbar.

Die Briefwahl schließt eine Teilnahme an der Hauptversammlung 
nicht aus. Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe 
durch Briefwahl an der Hauptversammlung selbst oder durch einen 
Bevollmächtigten teilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, so 
gilt die persönliche Teilnahme bzw. Teilnahme durch einen Bevoll-
mächtigten als Widerruf der im Wege der Briefwahl erfolgten Stim-
mabgabe. Die für die Briefwahl zu verwendenden Formulare sehen 
entsprechende Erklärungen vor. Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, 
Aktionärsvereinigungen, sonstige von § 135 AktG erfasste Intermedi-
äre und diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen und Ins-
titutionen können sich der Briefwahl bedienen.

5. Rechte der Aktionäre

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 
(2) AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, 
können gemäß § 122 Absatz (2) AktG verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die 
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Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Ta-
gen vor dem Tag des Zugangs des Ergänzungsantrags bei der Ge-
sellschaft Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 
Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten; bei der Berech-
nung der vorgenannten 90-Tage-Frist ist der Tag des Zugangs des 
Ergänzungsantrags bei der Gesellschaft nicht mitzurechnen. Jedem 
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvor-
lage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu rich-
ten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Haupt-
versammlung, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag 
des Zugangs nicht mitzurechnen sind, also spätestens am  

Montag, dem 3. Februar 2020, bis 24:00 Uhr

zugehen, und zwar an der nachfolgend genannten Adresse:

B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG
Vorstand

Darmstädter Straße 34 – 36
64673 Zwingenberg

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 
Absatz (1), § 127 AktG

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vor-
schlag des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates zu einem be-
stimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl von 
Aufsichtsräten und Abschlussprüfern übersenden. Die Gesellschaft 
macht gemäß § 126 Absatz (1) AktG Gegenanträge einschließlich des 
Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stel-
lungnahme der Verwaltung auf der Website der Gesellschaft unter 
www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen zu-
gänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer Begründung mindes-
tens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag der Haupt-
versammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, 
also spätestens am 

Mittwoch, dem 19. Februar 2020, bis 24:00 Uhr 
zugehen, und zwar an der nachfolgend genannten Adresse:
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B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG
c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48
81241 München

Telefax: +49 (89) 889 690 633
E-Mail: BRAIN@better-orange.de

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Für 
Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsräten und Ab-
schlussprüfern gelten die vorstehenden Regelungen gemäß § 127 des 
Aktiengesetzes sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktionären müssen 
jedoch nicht begründet werden. Von einer Veröffentlichung eines 
Gegenantrags kann die Gesellschaft unter den in § 126 Absatz (2) des 
Aktiengesetzes genannten Voraussetzungen absehen, etwa weil der 
Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss 
der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegen-
antrags (oder eines Wahlvorschlags, wenn dieser begründet wird) 
muss seitens der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht zu werden, 
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen umfasst. Eine Veröffent-
lichung von Wahlvorschlägen von Aktionären kann außer in den in 
§ 126 Absatz (2) des Aktiengesetzes genannten Fällen auch dann 
unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Be-
ruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten und die in § 125 
Absatz (1) Satz 5 des Aktiengesetzes aufgeführten Angaben enthält.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und 
Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht 
übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beach-
tung finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. 
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung 
Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung 
oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Ge-
sellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz (1) AktG

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Absatz (1) AktG auf ein in der Haupt-
versammlung mündlich gestelltes Verlangen in der Hauptversamm-
lung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 
zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des 
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Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehun-
gen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf 
die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezoge-
nen Unternehmen, da der Hauptversammlung zum Tagesordnungs-
punkt 1 auch der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht 
vorgelegt werden. Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der 
Vorstand aus den in § 131 Absatz (3) AktG genannten Gründen abse-
hen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbun-
denen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. 
Gemäß § 20 Absatz (2) der Satzung kann der Versammlungsleiter 
das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen be-
schränken und den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, 
der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie ei-
nes einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen festsetzen. 

Erläuterungen und Informationen auf der Webseite der Gesellschaft

Den Aktionären sind die Informationen zur Hauptversammlung ge-
mäß § 124a AktG auf der Website der Gesellschaft unter 

www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen

zugänglich.

6. Ergänzende Angaben und Informationen zu Tagesordnungs-
punkt 5 (Wahl zum Aufsichtsrat)

Angaben gemäß § 125 Absatz (1) Satz 5 AktG zu Mitgliedschaften 
in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und zu Mit-
gliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollg-
remien von Wirtschaftsunternehmen

Dr. Georg Kellinghusen

Herr Dr. Georg Kellinghusen ist kein Mitglied in anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten.

Herr Dr. Georg Kellinghusen ist Mitglied in vergleichbaren in- und 
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ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

• Mitglied des Beirats Bayern der Deutsche Bank AG, Frankfurt am 
Main (börsennotiert)

• Mitglied des Beirates der NWB Verlag GmbH & Co. KG, Herne
• Mitglied des Beirats der Advyce GmbH, München
• Mitglied des Beirats der Simplifa GmbH, Berlin

Lebenslauf des vorgeschlagenen Kandidaten Dr. Georg Kel-
linghusen

Dr. Georg Kellinghusen wurde 1947 in Maasleben (Schleswig-Hol-
stein) geboren. Nach dem Diplom-Studium der Betriebswirtschafts-
lehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München promovierte 
er dort am Lehrstuhl für Revisionswesen. Seine berufliche Laufbahn 
begann er im Jahr 1978 bei der Bertelsmann AG, Gütersloh, wo er bis 
1989 zunächst als Controller und Vorstandsassistent und später als 
kaufmännischer Bereichsvorstand tätig war. Später war Dr. Kel-
linghusen in unterschiedlichen Unternehmen in geschäftsführenden 
Positionen, u.a. innerhalb der Keiper Recaro Gruppe und bei der 
MP-Beteiligungs-GmbH. Zur Vorbereitung und Umsetzung des Bör-
sengangs im Februar 2016 war Dr. Kellinghusen zuletzt Finanzvor-
stand (CFO) der BRAIN AG. Dr. Kellinghusen ist seit 09.03.2017 Mit-
glied des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

Angaben zu persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen des 
vorgeschlagenen Kandidaten Dr. Georg Kellinghusen gemäß 
Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate-Governance-Kodexes

Der Kandidat Dr. Georg Kellinghusen steht nach Einschätzung und 
Kenntnis des Aufsichtsrats in keiner gemäß Ziffer 5.4.1 des Deut-
schen Corporate-Governance-Kodexes mitzuteilenden persönlichen 
oder geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder zu Konzern-
unternehmen, zu Organen der Gesellschaft oder zu einem wesentlich 
an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.

Die vorstehend mitgeteilten Informationen zu den zur Wahl vorge-
schlagenen Kandidaten können auch auf der Website der Gesell-
schaft unter

www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen
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eingesehen werden.

7. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einbe-
rufung 18.055.782,00 Euro und ist in 18.055.782 Aktien eingeteilt, die 
alle im gleichen Umfang stimmberechtigt sind und jeweils eine Stim-
me gewähren. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der 
Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung beträgt damit 18.055.782 Stück.

8. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre gemäß DSGVO 

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung persönlicher Daten der 
Aktionäre gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung können auf 
der Webseite der Gesellschaft unter

www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen 

eingesehen werden. 

Den ausgedruckten Einladungen liegt der entsprechende Daten-
schutzhinweis bei.

Zwingenberg, im Januar 2020

B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG

Der Vorstand
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Datenschutzhinweis für Aktionäre

Seit 25. Mai 2018 gelten mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
neue datenschutzrechtliche Vorschriften. Mit den nachfolgenden 
Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten durch die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and 
Information Network AG (im Folgenden auch „BRAIN AG“) und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG
Darmstädter Straße 34–36, 
64673 Zwingenberg, 
Deutschland

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter privacy@
brain-biotech.com oder unserer Postadresse mit dem Zusatz „Daten-
schutzbeauftragter“

Mit der Führung des Aktienregisters der BRAIN AG ist die HV AG, 
Ursensollen, beauftragt. 

Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen werden 
Ihre Daten verarbeitet? Woher erhält die BRAIN AG Ihre Daten?

Die BRAIN AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
rücksichtigung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) 
sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.

Die Aktien der BRAIN AG sind auf den Namen lautende nennwertlo-
se Stückaktien. Bei derartigen Namensaktien sieht § 67 AktG vor, 
dass diese unter Angabe des Namens, des Geburtsdatums und der 
Adresse des Aktionärs sowie der Stückzahl in das Aktienregister der 
Gesellschaft einzutragen sind. Der Aktionär ist grundsätzlich ver-
pflichtet, der Gesellschaft diese Angaben mitzuteilen. Die bei Erwerb, 
Verwahrung oder Veräußerung Ihrer BRAIN AG Aktien mitwirkenden 
Kreditinstitute leiten diese sowie weitere für die Führung des Aktien-
registers relevante Angaben (z.B. Staatsangehörigkeit, Geschlecht 
und einreichende Bank) regelmäßig an das Aktienregister weiter. 
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Dies geschieht über Clearstream Banking Frankfurt, die als Zentral-
verwahrer die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften 
sowie die Verwahrung der Aktien für Kreditinstitute übernimmt.

Die BRAIN AG verwendet Ihre personenbezogenen Daten zu den im 
Aktiengesetz vorgesehenen Zwecken. Dies sind insbesondere die 
Führung des Aktienregisters und die Abwicklung von Hauptver-
sammlungen. Daneben können Ihre Daten zur Erstellung von Statis-
tiken, z. B. für die Analyse von Trends, genutzt werden. Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das 
Aktiengesetz in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1c) und Abs. 4 DSGVO.

Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur 
Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten verarbeitet. Beispielsweise ist bei der Be-
vollmächtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung 
benannten Stimmrechtsvertreter vorgeschrieben, die Daten, die dem 
Nachweis der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar festzuhalten 
und drei Jahre zugriffsgeschützt aufzubewahren (§ 134 Abs. 3 Satz 5 
AktG). Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 
Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 
Abs. 1c) DSGVO.

In Einzelfällen verarbeitet die BRAIN AG Ihre Daten auch zur Wah-
rung berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1f ) DSGVO. Dies ist der 
Fall, wenn z.B. bei Kapitalerhöhungen einzelne Aktionäre aufgrund 
ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes von der Information 
über Bezugsangebote ausgenommen werden müssen, um Wertpa-
piervorschriften der betreffenden Länder einzuhalten.

Sollte beabsichtigt werden, Ihre personenbezogenen Daten für einen 
anderen Zweck zu verarbeiten, werden Sie im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen vorab darüber informiert.

An welche Kategorien von Empfängern werden Ihre Daten ggf. 
weitergegeben?

Externe Dienstleister: Zur Führung des Aktienregisters sowie zur 
technischen Abwicklung der Hauptversammlung bedient sich die 
BRAIN AG externer Dienstleister.
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Weitere Empfänger: Darüber hinaus kann es erforderlich sein, Ihre 
personenbezogenen Daten an weitere Empfänger zu übermitteln, 
soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten geboten ist. Nehmen 
Sie an der Hauptversammlung teil, können andere Aktionäre nach § 
129 AktG die im aktienrechtlich vorgeschriebenen Teilnehmerver-
zeichnis zu Ihrer Person erfassten Daten einsehen.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Da-
ten beträgt die Aufbewahrungsdauer regelmäßig bis zu 3 Jahren. Die 
im Aktienregister gespeicherten Daten werden nach der Veräuße-
rung der Aktien regelmäßig 10 Jahre aufbewahrt. Darüber hinaus 
bewahrt die BRAIN AG personenbezogene Daten nur auf, wenn dies 
im Zusammenhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die gegen die 
Gesellschaft geltend gemacht werden (gesetzliche Verjährungsfrist 
von bis zu 30 Jahren). Grundsätzlich werden Ihre personenbezoge-
nen Daten gelöscht oder anonymisiert, sobald sie für die oben ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und uns nicht gesetzli-
che Nachweis- und Aufbewahrungspflichten zu einer weiteren 
Speicherung verpflichten.

Welche Rechte haben Sie?

Unter der oben genannten Adresse des Datenschutzbeauftragten 
können Sie Auskunft über sämtliche zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Daneben können Sie unter bestimmten Vorausset-
zungen die Löschung Ihrer Daten oder eine Einschränkung der Ver-
arbeitung verlangen.

Widerspruchsrecht:
Werden Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeitet, 
können Sie dieser Verarbeitung jederzeit unter der oben genannten 
Adresse des Datenschutzbeauftragten widersprechen, sofern sich 
aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Datenver-
arbeitung entgegenstehen. Die Datenverarbeitung wird dann been-
det, es sei denn, die BRAIN AG kann zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verar-
beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen.
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Sie haben auch die Möglichkeit, sich mit Hinweisen oder Beschwer-
den an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für die BRAIN AG zu-
ständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
www.datenschutz.hessen.de/über-uns/kontakt

Stand dieser Information: Januar 2020
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So erreichen Sie uns:

Hinweis: Die Ortsdurchfahrt Zwingenberg ist auf Grund von um-
fangreichen Sanierungsmaßnahmen teilweise gesperrt. Bitte beach-
ten Sie, dass eine Anfahrt der Melibokushalle aus Süden kommend 
über die B3 (Darmstädter Straße) nicht möglich sein wird. Bitte un-
bedingt der Umleitungsbeschilderung folgen.
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Aufgrund der durch die Bauarbeiten eingeschränkten Parkmöglich-
keiten empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Die Melibokushalle ist ca. 10 Minuten fußläufig vom Bahnhof Zwin-
genberg entfernt.
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